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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Landwirtschaft

Landwirt (Beruf)

Hauchdünn, mit nur einer Stimme Differenz, entschied der Nationalrat in der
Frühjahrssession 2017, die Motion „Landwirtschaftliche Tierhalter müssen beim Stall
wohnen dürfen“ anzunehmen. Kommt der Ständerat zum selben Entschluss, so wird
der Bundesrat beauftragt, dem Parlament eine Gesetzesänderung zu präsentieren, nach
welcher auf jedem landwirtschaftlichen Betrieb mit Tierhaltung zonenkonform ein
Wohnhaus gebaut werden darf, unabhängig von dessen Produktionsrichtung.
Neben Motionär Leo Müller (cvp, LU) setzten sich verschiedene Vertreter der SVP und
CVP für das Anliegen ein. Mit den bisherigen Bestimmungen war es in der Milchkuh-
und Zuchtschweinehaltung erlaubt, neben den Ställen ein Wohnhaus zu bauen. Wer
aber nur Mutterkühe oder andere Tiere hielt, der hatte keine Möglichkeit von dieser
Ausnahmeregelung zu profitieren. Diese unterschiedliche Handhabung wurde vom
Motionär als nicht nachvollziehbar bezeichnet.
Umstritten war die Vorlage vor allem aus zwei Gründen: Einerseits war mit der
Zersiedelungsinitiative (17.063) gleichzeitig eine Initiative im Gange, welche unter
anderem den intensiveren Schutz von Kulturland forderte und somit genau in die
gegengesetzte Richtung zielte. Andererseits wurde von Bundesrätin Leuthard
argumentiert, dass eine weitere Ausnahmeregelung zu Wohnbauten ausserhalb der
Bauzone nicht zielführend sei. Es sei sinnvoller, die Diskussion um Ausnahmen im
Rahmen der zweiten Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG 2) zu führen,
welche für den Herbst desselben Jahres geplant war. Schliesslich wurde die Motion mit
94 zu 93 Stimmen (3 Enthaltungen) angenommen. 1

MOTION
DATUM: 09.03.2017
LAURA SALATHE

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energie

Während energetische Sanierungen an bestehenden Gebäuden einen Steuerabzug
ermöglichen, haben energetisch begründete Ersatzneubauten steuerlich keine
Abzugsfähigkeit. Eine steuerliche Gleichbehandlung von energetisch begründeten
Ersatzneubauten erreichen, wollte eine Motion von Graffenried (gp, BE), eingereicht im
September 2013. Der Bundesrat wollte aber von Steuerabzügen bei Ersatzneubauten
nichts wissen: Ersatzneubauten würden damit gegenüber neuerstellten Gebäuden klar
bevorzugt, was sich mit Blick auf die Rechtsgleichheit nicht rechtfertigen lasse.
Obschon der Bundesrat die Ablehnung der Motion beantragte, nahm der Nationalrat sie
im September 2015 mit 96 zu 64 Stimmen (bei 10 Enthaltungen) an. Die kleine Kammer
sprach sich schliesslich im Dezember 2016 gegen das Ansinnen aus und lehnte die
Motion diskussionslos ab. 2

MOTION
DATUM: 14.12.2016
NIKLAUS BIERI

Alternativenergien

Mit einer Motion wollte Thomas de Courten (svp, BL) den Bundesrat beauftragen, im
Gesetz einen Mindestabstand von Windkraftanlagen zu Siedlungsgebieten vom
Zehnfachen der Höhe der Anlagen festzulegen – so wie dies in anderen Ländern bereits
vorgeschrieben sei. Er wolle damit Menschen und Tiere vor Schallbelastungen schützen
und die Akzeptanz von Windkraftanlagen in der Bevölkerung erhöhen. Die
Zehnfachregel trage zudem der Entwicklung von immer grösser werdenden
Windkraftanlagen Rechnung und vergrössere den Abstand dementsprechend. Der
Nationalrat folgte jedoch im Sommer 2019 der Empfehlung des Bundesrates und lehnte
die Einführung einer nationalen gesetzlichen Grundlage für Mindestabstände von
Windkraftanlagen zu Siedlungsgebieten mit 123 gegen 65 Stimmen bei 2 Enthaltungen
ab. Umweltministerin Simonetta Sommaruga verwies auf die bestehenden gesetzlichen
Regelungen wie die Lärmschutzverordnung (LSV) und die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP), welche bereits vor der Realisierung eines Projekts die Auswirkungen auf die
Umwelt prüfen. Beide Gesetze würden deshalb schon heute dafür sorgen, dass die

MOTION
DATUM: 04.06.2019
MARCO ACKERMANN
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Bevölkerung ausreichend vor Lärmstörungen geschützt werde. Zudem würde ein
Abstand von 1500 Metern – wie dies der Motionär fordere – die ausgewiesenen
Potenzialgebiete aus dem Konzept Windenergie um zwei Drittel reduzieren, so der
Bundesrat in seiner Stellungnahme. 3

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Im Dezember legte die Kommission dann die parallel zu ihrer Initiative
ausgearbeiteten Vorschläge, welche vor der Verabschiedung des dringlichen
Bundesbeschlusses nicht mehr hatten bereinigt werden können, in Form einer Motion
vor. Darin wird der Bundesrat aufgefordert, dem Parlament eine Vorlage hinsichtlich
der Finanzierung von Hypotheken zu unterbreiten. In sie sollten insbesondere
Vorschläge für eine Sicherung der Refinanzierung von Hypotheken, für Sparanreize, vor
allem durch eine steuerliche Privilegierung der Spargeldzinsen, für flexiblere
Anlagevorschriften der zweiten Säule, besonders die Anlagemöglichkeiten der
Pensionskassen betreffend, sowie für die Amortisationspflicht der Hypothekarschulden
Eingang finden. Den deutlichen Willen des Rates, in dieser Frage zwingende Schritte zu
unternehmen, bekam auch Bundesrat Delamuraz zu spüren, welcher die Motion lieber
als Empfehlungen in Postulatsform entgegengenommen hätte. Einstimmig fegte der Rat
bei der Abstimmung seinen Wunsch hinweg. 4

MOTION
DATUM: 13.12.1990
DIRK STROHMANN

Auch zwei Motionen – die eine von Reimann (sp, BE), die andere von Thür (gp, AG) (Mo
90.839) – beschäftigten sich mit der Frage der Mietzinszuschüsse. Verlangt wurde
dabei der Erlass von Rahmenbestimmungen, welche die Kantone verpflichten,
Zuschüsse an die Kosten der Wohnungsmieten von Einzelnen oder Familien
auszurichten, deren Mietzinsbelastung ihre Lebenshaltung unzumutbar schmälert bzw.
die Auszahlung von Bundesbeiträgen an jene Kantone, welche mindestens im Umfang
von bundesrechtlich festzulegenden Rahmenbedingungen Mietzinszuschüsse
ausrichten. Diese beiden Vorstösse wurden vom Nationalrat auf Antrag des Bundesrates
als Postulate überwiesen. 5

MOTION
DATUM: 21.03.1991
DIRK STROHMANN

Gleiches geschah mit einer Motion, mit welcher die LdU/EVP-Fraktion im wesentlichen
die Einführung einer Amortisationspflicht für Hypotheken verlangt hatte. In seiner
Antwort hatte sich der Bundesrat bereits im Februar dazu bereit erklärt, diese Frage
durch eine von ihm eingesetzte Arbeitsgruppe prüfen zu lassen, weshalb der Vorstoss
nicht in der zwingenden Form der Motion entgegenzunehmen sei. Ein ähnliches
Postulat (Po 90.718) Eisenring (cvp, ZH) hinsichtlich der Zwangsamortisation von
Hypotheken wurde vom Nationalrat ebenfalls überwiesen. 6

MOTION
DATUM: 31.12.1991
DIRK STROHMANN

Raumplanung

Im September reichten bürgerliche Vertreter in der vorberatenden Kommission des
Nationalrats zwei inhaltlich mit den früheren Vorstössen der FDP identische Motionen
ein, welchen die Kommission mehrheitlich zustimmte. Diese aus Vertretern der
Freisinnigen, Liberalen und der SVP gebildete Mehrheit betonte die Notwendigkeit,
den Wohnungsbau wieder anzukurbeln, wozu die öffentlichen und privaten Anleger
sowohl den Willen wie die Mittel besässen, was durch die einschränkenden Beschlüsse
des Vorjahres jedoch verhindert würde. Die Sozialdemokraten, darüber hinaus aber
auch der Mieterverband, konnten dagegen zum einen die Ursachen der Wohnungsnot
nicht in den bodenpolitischen Massnahmen des Bundes erkennen und weigerten sich
andererseits entschieden, ein offenbar effektives Instrumentarium gegen die
Bodenspekulation wieder aus der Hand zu geben. Unterstützung erhielten sie durch
Vertreter der CVP, welche sich generell gegen eine «Hüst-und-Hott-Politik» im
Bodenrecht aussprachen. Der Nationalrat, welcher die beiden Motionen seiner
Kommission im Oktober behandelte, entschloss sich letztlich, mit einer Entscheidung
zu diesem Thema noch zu warten und dem Bundesrat inzwischen Zeit zu geben, zu den
beiden Vorstössen Stellung zu nehmen. 7

MOTION
DATUM: 03.10.1990
DIRK STROHMANN
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Zwei weitere Motionen hinsichtlich des Raumplanungsgesetzes, welche Wiederkehr
(ldu, ZH) im Frühjahr sowie die sozialdemokratische Fraktion (Mo 90.768) im Herbst
letzten Jahres eingereicht hatten und welche den Bundesrat zum Erlass gesetzlicher
Regelungen hinsichtlich des Planungsausgleichs aufforderten, wurden vom Nationalrat
auf Antrag des Bundesrats als Postulate überwiesen. Freilich gelang es Bundesrat Koller
bei der ersten Motion nur mit Mühe und unter der Versicherung, selber im Rahmen der
nächsten Revision des Raumplanungsgesetzes darauf zurückzukommen, den Rat davon
zu überzeugen, die Vorlage nicht in der zwingenden Form zu überweisen. 8

MOTION
DATUM: 31.12.1991
DIRK STROHMANN

Wohnungsbau und -eigentum

Neben dem Bundesrat bemühte sich auch das Parlament, durch Massnahmen im
Bereich der Wohneigentumsförderung der Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt
gegenzusteuern. Zwei diesbezügliche sozialdemokratische Motionen – eine von Longet
(GE) für die Inventarisierung und Förderung nichtspekulativer Eigentumsformen sowie
eine von Rechsteiner (SG) (Mo 89.828) für die Erhöhung der Kredite für die
Wohnbauförderung – waren auf Antrag des Bundesrats unter Hinweis auf laufende
Verfahren als Postulate überwiesen worden. 9

MOTION
DATUM: 07.03.1990
DIRK STROHMANN

Im Nationalrat nahm die Frage der Gewährleistung preisgünstigen Wohnraums breiten
Raum ein. Eine Motion Günter (Mo  90.798) (Idu, BE) für die Einführung einer Abgabe
auf baureifem Land, um damit den Bau preisgünstiger Wohnungen zu finanzieren,
wurde vom Nationalrat auf Wunsch des Bundesrates als Postulat überwiesen. Auch eine
sozialdemokratische Motion (Mo  90.822) für eine Erhöhung der finanziellen Mittel des
Bundes zur Finanzierung preisgünstigen Wohnraums wurde nur in Form eines Postulats
überwiesen. Gleiches geschah mit den von Meizoz (sp, VD) (Mo  91.3079) sowie Carobbio
(Mo  91.3079) (sp, TI) eingereichten Motionen hinsichtlich einer Änderung des
Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes. 10

MOTION
DATUM: 22.03.1991
DIRK STROHMANN

Der Nationalrat überwies eine Motion Leuenberger (sp, ZH), welche die
Vorsorgeeinrichtungen der BVG zwingen wollte, einen bestimmten Anteil ihres
Nettokapitalzuwachses als Hypothekardarlehen für den Wohnungsbau zur Verfügung
zu stellen, lediglich als Postulat. 11

MOTION
DATUM: 13.12.1991
DIRK STROHMANN

Gleich drei Motionen  eine der Ständeratskommission (Ad 92.037), eine des freisinnigen
Schwyzer Ständerats Bisig (92.3093) sowie eine seines Parteikollegen, des Solothurner
Nationalrats Scheidegger (92.3105) – wollten den Bundesrat beauftragen,
Bestimmungen des Bundesrechts, welche preistreibende Wirkungen bei den
Baukosten zur Folge haben, zu überprüfen und allenfalls abzuändern. Die
Landesregierung anerkannte zwar die Legitimität der Forderungen, betonte jedoch,
dass die Bundesgesetzgebung – im Gegensatz zur kantonalen oder kommunalen
Legiferierung – wenig Einfluss auf preistreibende Faktoren nehmen könne. Ihrem
daraus entspringenden Begehren nach Umwandlung der Motionen in Postulate wurde in
allen drei Fällen entsprochen. 12

MOTION
DATUM: 09.10.1992
DIRK STROHMANN

Die von de Dardel (sp, GE) eingereichte Motion für einen Solidaritätskredit des Bundes
von insgesamt CHF 500 Mio. für den Bau von Sozialwohnungen in wirtschaftlich
schwachen Regionen wurde als Postulat überwiesen. 13

MOTION
DATUM: 09.10.1992
DIRK STROHMANN

In der Frühjahrssession wandelte der Ständerat eine Motion seiner Kommision, in
welcher der Bundesrat angehalten wurde, bis Ende 1993 Projekte im Sinne einer
subsidiären und zeitlich befristeten Subjekthilfe im Wohnungsbau vorzulegen, in ein
Postulat um. 14

MOTION
DATUM: 18.03.1993
DIRK STROHMANN
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Eine Motion, welche gleichlautend von den Ostschweizern Engler (cvp, AI) (92.3530) und
Rüesch (fdp, SG) (93.3092) in den jeweiligen Räten vorgetragen wurde, forderte den
Bundesrat auf, die betreffenden Artikel des Bundesgesetzes über die direkte
Bundessteuer sowie des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern
der Kantone und Gemeinden dergestalt zu ändern, dass Fremdkapital nicht als
Eigenkapital aufgerechnet wird und Schuldzinsen auf Fremdkapital nicht zum
steuerbaren Gewinn gerechnet werden. Den Motionären ging es in erster Linie um eine
Entlastung von Wohnbaugenossenschaften, welche durch die bestehende
Gesetzgebung letztlich in den Ruin getrieben würden, wodurch die Wohnbau- und
Eigentumsförderungspolitik des Bundes gefährdet sei. Hatte sich Bundesrat Stich in der
Ständekammer noch — vergeblich — für eine Umwandlung des Vorstosses in ein Postulat
gewehrt, gab er im Nationalrat seinen Widerstand angesichts der Unterstützung der
Vorlage durch alle Fraktionen auf und nahm die Motion als solche entgegen. 15

MOTION
DATUM: 18.06.1993
DIRK STROHMANN

Eine Motion Gysin (fdp, BL), die eine Korrektur des Bundesgesetzes über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden anstrebte, um den
Kantonen die steuerliche Förderung des Wohneigentums weiterhin zu ermöglichen,
wurde vom Bundesrat abgelehnt und nur als Postulat überwiesen. Das 1993 in Kraft
getretene Steuerharmonisierungsgesetz wird individuelle steuerliche Abzüge der
Kantone zur Förderung des Bausparens ab dem Jahre 2000 nicht mehr zulassen. 16

MOTION
DATUM: 20.09.1994
EVA MÜLLER

Der Nationalrat überwies eine Motion einer Minderheit seiner Rechtskommission als
Postulat, das - ohne gesetzlichen Zwang gegenüber Vermietern - Anreize zu
erleichtertem Wohneigentumserwerb für Mieter fordert. Als mögliche Massnahmen
wurden eine Rabattgewährung bei der Grundstückgewinnsteuer bei einem Verkauf an
den Mieter oder der Verzicht auf die Eigenmietwertbesteuerung des neuerwerbenden
Mieters während einer bestimmten Zeit vorgeschlagen. 17

MOTION
DATUM: 09.06.1995
EVA MÜLLER

Eine Motion Baumberger (cvp, ZH) ersuchte den Bundesrat, Massnahmen zu prüfen, die
im Sinne der besseren Eigentumsstreuung die Verbreitung des Stockwerkeigentums
fördern und schlug unter anderem steuerliche Erleichterungen vor. Die Motion wurde
im Nationalrat von Mieterseite bekämpft und ihre Behandlung verschoben. 18

MOTION
DATUM: 21.12.1995
EVA MÜLLER

Eine Motion Reimann (svp, AG) wollte mit einer Änderung des StHG
(Steuerharmonisierungsgesetz) bewirken, dass die Kantone bei der
Wohneigentumsförderung mehr Spielraum erhalten. Die Kantone sollen die
Eigenmietwerte wesentlich unter dem Marktwert ansetzen können. Anreize schaffen
sollen ausserdem zusätzliche Abzugsmöglichkeiten bei Neuerwerbungen, der Verzicht
einer Anpassung der Eigenmietwerte während einer bestimmten Periode und
Bausparabzüge. Auf Antrag des Bundesrates schwächte Reimann seinen Vorstoss in ein
Postulat ab; dieses wurde vom Ständerat oppositionslos überwiesen. 19

MOTION
DATUM: 04.06.1996
EVA MÜLLER

Um das Wohneigentum zu fördern, verlangte Ständerat Onken (sp, TG) auf dem
Motionsweg ein unlimitiertes Vorkaufsrecht für Wohnungsmieter. Denselben Vorschlag
hatte 1993 bereits der Bundesrat gemacht, um die Eigentumsstreuung im vorhandenen
Baubestand zu verbessern, er war aber im Vernehmlassungsverfahren deutlich
abgelehnt worden. Auch der Ständerat verwarf den Vorstoss mit 25 zu 6 Stimmen klar. 20

MOTION
DATUM: 23.09.1996
EVA MÜLLER

Im Nationalrat zielte eine Motion Baumberger (cvp, ZH) auf eine Reduzierung des
Eigenmietwertes ab und verlangte, das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
(DBG) und das Steuerharmonisierungsgesetz (StHG) mit dem Ziel zu revidieren, den
Mietwert von Liegenschaften für den Eigengebrauch der Steuerpflichtigen gesondert
vom übrigen Einkommen und zu einem angemessen reduzierten Vorsorgetarif zu
besteuern. Bundesrat Villiger bezeichnete den Vorstoss als Versuch, den Eigenmietwert
faktisch abzuschaffen. Die Motion wurde als Postulat überwiesen. 21

MOTION
DATUM: 24.09.1996
EVA MÜLLER
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Eine Motion Baumberger (cvp, ZH), die eine Revision des WEG forderte, wonach die
Grundverbilligungen abzubauen, die Zusatzverbilligungen auszubauen und der
Mitteleinsatz zugunsten der Eigentumsförderung zu verstärken sei, insbesondere auch
zur Unterstützung der Umwandlung von WEG-Mietwohnungen in WEG-
Stockwerkeigentum, wurde vom Nationalrat als Postulat überwiesen. 22

MOTION
DATUM: 03.12.1997
EVA MÜLLER

Der Nationalrat überwies eine Motion seiner Kommission für Rechtsfragen als Postulat,
worin der Bundesrat beauftragt wurde, ausgehend vom Bericht Dürr (Kleines
Wohneigentum) zur breiteren Streuung des Wohneigentums eine Änderung des
Sachenrechts des ZGB anzuvisieren, so dass eine Wohnung als solche – ohne
Miteigentumsanteil am Gebäude – erworben werden kann. 23

MOTION
DATUM: 18.12.1998
URS BEER

Der Nationalrat lehnte eine Motion Aguet (sp, VD), durch die der Bundesrat aufgefordert
wurde, zwei Postulaten aus den Jahren 1988 (88.709 von Cavadini (fdp, TI)) und 1993
(93.3212 von Comby (fdp, VS), siehe auch hier) betreffend die gesetzliche Regelung von
Teilzeiteigentum nachzukommen und dem Parlament einen europakompatiblen
Erlassentwurf zu unterbreiten, auf Anraten von Bundesrat Koller zunächst ab. Nachdem
Aguet seinen Vorstoss nochmals in Postulatform (99.3064) eingereicht hatte, wurde er
vom Nationalrat überwiesen. 24

MOTION
DATUM: 18.06.1999
DANIEL BRÄNDLI

Ständerat Maissen (cvp, GR) verlangte mit einer Motion eine Verlängerung der
Wohnbauförderung im Berggebiet. Das Bundesgesetz vom 20. März 1970 über die
Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten (VWBG) läuft Ende 2000 aus und
soll laut Bundesrat nicht erneuert werden, weil man diese Aufgabe zukünftig im Rahmen
des Neuen Finanzausgleichs den Kantonen überlassen will. Der Motionär gab zu
bedenken, dass die Einführung des Neuen Finanzausgleichs noch einige Jahre auf sich
warten lasse und die im Gegensatz zur WEG sehr erfolgreiche und sinnvolle VWBG
dadurch in eine ungünstige Übergangsfrist gerate. Primär diene die Wohnbauförderung
jungen Familien in bescheidenen Verhältnissen und leiste zum Verbleib junger Leute in
peripheren Lagen einen wichtigen Beitrag, zumal mit der Agrarpolitik 2000 des Bundes
im landwirtschaftlichen Bereich mit Einkommensrückgängen gerechnet werden müsse.
Der Bundesrat sprach sich gegen die Motion aus, weil er der Meinung war, dass diese
Form der Förderung auch über das bestehende WEG geleistet werden könne. Entgegen
der Auffassung des Bundesrates wurde die Motion während der Wintersession vom
Ständerat mit 14 zu 7 Stimmen überwiesen. (Zur Botschaft zur Verbesserung der
Wohnverhältnisse in Berggebieten (00.071) siehe hier.) 25

MOTION
DATUM: 16.12.1999
DANIEL BRÄNDLI

Mit einer Motion verlangte die vorberatende Kommission zur Legislaturplanung vom
Bundesrat einen Bericht über Ziel und Umfang der Wohnbauförderung auf
Bundesebene. Der Bericht soll ferner über den zeitlichen Rahmen der angestrebten
gesetzlichen Neuregelungen und die damit verbundenen finanziellen Folgen
Rechenschaft ablegen. Laut Kommission hatte die Wohnbauförderung des Bundes in
den Jahren der Rezession versagt. Sie hatte der Bundeskasse bis Ende 1999 über eine
halbe Mrd. Fr. Verlust verursacht. Zudem hätten die geschaffenen Investitionsanreize
fehlgeschlagen. Die Kommission kritisierte ausserdem, dass die 1998 vom Bundesrat
befürwortete Überprüfung des Bundesamtes für Wohnungswesen noch nicht zu Ende
gebracht worden ist. Gegen den Willen des Bundesrates entschied sich die
Ratsmehrheit zur Überweisung der Motion. Der Ständerat wandelte die Motion in ein
Postulat beider Räte um. 26

MOTION
DATUM: 03.10.2000
DANIEL BRÄNDLI

Bis das BFW in Kraft sei, sollte der Bundesrat einen Rahmenkredit für die Jahre 2001
bis 2003 für Darlehen an den sozialen Wohnungsbau gewähren, verlangte CVP-
Nationalrätin Bader (SO) in einer Motion. Laut Bundesrat Couchepin beabsichtige die
Regierung, Anfang 2002 ihre Botschaft vorzulegen, so dass das neue Gesetz 2003 in
Kraft treten könne. Falls die Gesetzgebung jedoch in Verzug gerate, müsse ein neuer
Rahmenkredit basierend auf dem noch geltenden Recht beantragt werden. Entgegen
dem Wunsch des Bundesrats, der das Anliegen nur als Postulat entgegen nehmen
wollte, überwies der Nationalrat die Motion mit 76:70 Stimmen. Der Ständerat wandelte
sie gegen die Empfehlung seiner WAK, die den im Zusammenhang mit dem neuen
Finanzausgleich aufgetretenen Verunsicherungen begegnen wollte, mit 20:16 Stimmen

MOTION
DATUM: 05.12.2001
MAGDALENA BERNATH
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in ein Postulat um. 27

Diskussionslos überwies der Nationalrat eine Motion Imfeld (cvp, OW), welche eine
Verlängerung der Geltungsdauer des Bundesgesetzes über die Verbesserung der
Wohnverhältnisse in Berggebieten bis zum Inkrafttreten der NFA verlangt, da die
Unterstützung Ende 2005 ausläuft. 28

MOTION
DATUM: 08.10.2004
MAGDALENA BERNATH

Die grosse Kammer überwies eine Motion Schwander (svp, SZ), welche bezüglich der
Rückforderung der Verrechnungssteuer die Gleichstellung von Miteigentümer- mit
Stockwerkgemeinschaften verlangt. Verworfen wurde eine parlamentarische Initiative
Kiener Nellen (sp, BE) betreffend Vorkaufsrecht für Mieterinnen und Mieter von
Wohnungen. 29

MOTION
DATUM: 08.03.2006
MAGDALENA BERNATH

Gegen den Antrag des Bundesrats überwies die kleine Kammer mit 20:18 Stimmen eine
Motion Kuprecht (svp, SZ), welche die Eigenmietwertbesteuerung von selbst genutztem
Wohnraum aufheben will. Schuldzinsen und Unterhaltsarbeiten sollen jedoch in
beschränktem Ausmass abzugsberechtigt bleiben, damit ältere Wohneigentümer
weiterhin ihre Liegenschaft bewohnen können. Die Besteuerung des Eigenmietwerts
stehe der Abtragung von Schulden entgegen, da die Reduktion des Schuldzinsabzuges
automatisch einen höheren Steuerbetrag auslöst. Der Bundesrat teilte die Auffassung,
dass dem Wohneigentum für die Altersvorsorge eine wichtige Bedeutung zukomme.
Daher sei es zulässig, den Eigenmietwert tiefer anzusetzen als den Mietzins für ein
vergleichbares Objekt. Zu tiefe Eigenmietwerte benachteiligten jedoch die Mieter.
Betreffend Wohneigentumsbesteuerung wurden zwei parlamentarische Initiativen
Maissen (cvp, GR) und Bisig (fpd, SZ) und eine Motion der FDP-Fraktion abgeschrieben
resp. abgelehnt. 30

MOTION
DATUM: 20.06.2006
MAGDALENA BERNATH

Au contraire du Conseil national l’année précédente, le Conseil des Etats a rejeté la
motion Schwander (udc, SZ) visant à octroyer aux simples communautés de
copropriétaires le droit au remboursement de l’impôt anticipé dont bénéficient
actuellement les communautés de copropriétaires par étage. Suivant les considérations
de sa CER, la Chambre haute a estimé que, ces deux formes de copropriété relevant de
législations distinctes, il n’y avait pas lieu de les soumettre au même régime. Elle a de
plus jugé que la mesure proposée contredisait les efforts accomplis ces dernières
années afin de simplifier le prélèvement de l’impôt anticipé. 31

MOTION
DATUM: 06.03.2007
NICOLAS FREYMOND

Le Conseil national a rejeté, par 93 voix contre 82, une motion Leutenegger Oberholzer
(ps, BL) chargeant le Conseil fédéral de présenter un projet d’harmonisation des
prescriptions en matière de construction, imposant notamment les normes Minergie
perfectionnées concernant la consommation énergétique des bâtiments. La majorité a
suivi l’argumentation du gouvernement, laquelle soulignait que la réglementation du
domaine de la construction était de la compétence exclusive des cantons selon le droit
constitutionnel en vigueur. 32

MOTION
DATUM: 21.03.2007
NICOLAS FREYMOND

À la suite du Conseil national, le Conseil des Etats a adopté la motion de la CEATE-CN
demandant l’introduction dans le droit du bail du principe selon lequel les
améliorations écologiques constituent des prestations supplémentaires, c’est-à-dire
excédant le simple maintien en état de la chose louée. Afin de prévenir les abus
possibles, on introduira également une liste des mesures considérées comme des
améliorations écologiques. Il s’agit d’inciter les propriétaires à mettre en œuvre des
mesures d’économie d’énergie en leur permettant d’en reporter le coût sur les loyers.
Le Conseil des Etats ayant, sur proposition de sa commission, procédé à une
modification formelle du texte de la motion CEATE-CN, celle-ci est retournée au
Conseil national où elle a été approuvée sans discussion. 33

MOTION
DATUM: 11.06.2007
NICOLAS FREYMOND
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À la suite du Conseil des Etats, le Conseil national a décidé, par 82 voix contre 68, de
transmettre au Conseil fédéral la motion Kuprecht (udc, SZ) en faveur de la suppression
de l’imposition de la valeur locative du logement habité par son propriétaire. Bien que
maintenues, les déductions des intérêts hypothécaires et des frais d’entretien verront
leur niveau baisser. La gauche s’est vainement opposée à cette mesure en dénonçant le
privilège ainsi accordé aux propriétaires par rapport aux locataires. La Chambre basse a
par contre rejeté, par 108 voix contre 68, une motion Fässler-Osterwalder (ps, SG)
visant à remplacer les déductions fortaitaires pour les frais d’entretiens d’immeubles
par une déduction selon les frais effectifs et à introduire un plafond pour ce type de
déductions. Le Conseil national a également rejeté, par 114 voix contre 64, un postulat
Leutenegger Oberholzer (ps, BL) demandant au Conseil fédéral de présenter un rapport
sur les taux cantonaux d’imposition de la valeur locative et de proposer des mesures
législatives pour réduire les disparités constatées. 34

MOTION
DATUM: 25.09.2007
NICOLAS FREYMOND

Die Abschaffung des steuerbaren Eigenmietwertes verlangen auch die gleichlautenden
Motionen Sommaruga (sp, BE) und Schweiger (fdp, ZG), welche im März im Ständerat
eingereicht wurden. Steuerliche Abzüge wären nur noch bei Gebäudesanierungen mit
hohem Wirkungsgrad erlaubt und Hypothekarzinsabzüge ausschliesslich im ersten Jahr
nach Erwerb des Wohneigentums möglich. Der Bundesrat beantragte im Mai die
Annahme der Vorstösse, da sie seinen Vorstellungen eines möglichen Systemwechsels
in der Wohneigentumsbesteuerung nahe kommen. Der Ständerat beschloss jedoch, die
Vorstösse wegen noch offenen Punkten seiner Kommission für Wirtschaft und Abgaben
(WAK) zur Vorprüfung vorzulegen. 35

MOTION
DATUM: 27.05.2009
MARLÈNE GERBER

Im Herbst nahm der Nationalrat gegen Antrag des Bundesrates die beiden
gleichlautenden Motionen Müller (fdp, AG) und Leutenegger Oberholzer (sp, BL) an,
welche beabsichtigen, mit einer Harmonisierung der kantonalen Bauvorschriften die
Baukosten zu reduzieren, was nach Ansicht der Initianten eine Senkung der
Wohnkosten nach sich ziehen würde. Der Nationalrat sprach sich in diesem Sinne
beinahe oppositionslos für eine zusätzliche Kompetenzübertragung an den Bund aus. 36

MOTION
DATUM: 22.09.2010
MARLÈNE GERBER

Die Motion Schweiger (fdp, ZG), die ebenfalls die Abschaffung der
Eigenmietwertbesteuerung verlangte, wurde vom Ständerat nach dessen anfänglicher
Zustimmung zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative „Sicheres Wohnen im
Alter“ abgelehnt und damit erledigt. Die gleichlautende Motion (09.3213) Sommaruga
(sp, BE) wurde wegen Ausscheiden der Motionärin aus dem Rat abgeschrieben. 37

MOTION
DATUM: 14.03.2011
MARLÈNE GERBER

Sowohl der National- als auch der Ständerat nahmen im Jahr 2011 auf Anraten des
Bundesrates eine Motion Fässler-Osterwalder (sp, SG) an, die darauf abzielte, die
Rechte der Bauherrschaft bei Baumängeln oder Baupfusch zu stärken. Die Motionärin
hatte ihr Anliegen damit begründet, dass das Parlament bereits bei der Beratung einer
parlamentarischen Initiative Fässler-Osterwalder (Pa.Iv. 06.466) sowie einer Motion der
RK-NR (Mo. 08.3755) in diesem Bereich Handlungsbedarf erkannt habe. Die Anliegen
seien lediglich abgelehnt worden, weil die inhaltlichen Forderungen zu konkret
ausformuliert worden seien. Letzteres solle mit vorliegender Motion vermieden werden.
Mit Annahme der Motion soll das private Bauvertragsrecht im Hinblick auf die
Mängelgewährleistung einer eingehenden Prüfung unterzogen werden. Überprüft
werden soll etwa auch, ob ein besonderer Bau- und Architekturvertrag geschaffen
werden soll und ob Architekturleistungen generell der Kausalhaftung unterstellt werden
sollen. 38

MOTION
DATUM: 20.09.2011
MARLÈNE GERBER

Nachdem der Nationalrat im Vorjahr zwei gleichlautende Motionen Müller (fdp, AG; Mo.
08.3524) und Leutenegger Oberholzer (sp, BL; Mo. 08.3523) mit dem Ziel, eine formelle
Vereinheitlichung des Baurechts herbeizuführen, befürwortet hatte, stiess das
Anliegen in der Wintersession 2011 im Ständerat auf Ablehnung. Die kleine Kammer
stützte sich dabei auf die Empfehlung ihrer UREK-SR, die von beinahe allen
Kommissionsmitgliedern gestützt und nach Anhörung einer Vertretung der Bau-,
Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) getroffen worden war. Die BPUK
hatte der Kommission versichert, dass die meisten Kantone daran seien, der
interkantonalen Vereinbarung vom 31. Januar 2006 über die Harmonisierung der

MOTION
DATUM: 21.12.2011
MARLÈNE GERBER
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Baubegriffe (IVHB) beizutreten. Diese Kantone sowie die wenigen Kantone, die der
Vereinbarung bereits beigetreten seien, hätten wenig Verständnis für eine Intervention
des Bundes. Falls die Kantone hier dennoch nur zögerlich aktiv würden, so die UREK-SR
in ihren Ausführungen, würde man den durch Folgegeben einer parlamentarischen
Initiative Müller (Pa.Iv. 04.456) erhaltenen Gesetzgebungsauftrag, der ebenfalls eine
Baurechtsharmonisierung verlangte, selber weiterverfolgen. 39

Die beiden Kammern beschäftigten sich ebenfalls mit einer Motion der WAK-NR,
welche die HEV-Initiative auf den ersten Abstimmungstermin festlegen wollte, womit
das Volk zuerst über eine obligatorische Einführung des Bausparens abstimmen würde.
Während eine bürgerliche Ratsmehrheit das Geschäft im Nationalrat mit 105 zu 62
Stimmen deutlich annahm, wurde es im Ständerat verworfen. Somit blieb die
Kompetenz zur Bestimmung der Abstimmungsreihenfolge der Bausparinitiativen
gemäss Parlamentsrecht beim Bundesrat. 40

MOTION
DATUM: 22.12.2011
MARLÈNE GERBER

Ein im Dezember 2011 gefällter Bundesgerichtsentscheid, nach dem der gesamte
Gewinn aus der Veräusserung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken der
Einkommens- und nicht teilweise auch der Grundstückgewinnsteuer unterliegt,
bewegte Leo Müller (cvp, LU) zur Einreichung einer Motion. In seinem Anliegen forderte
der Motionär die Rückkehr zur alten Praxis der Gewinnbesteuerung von land- und
forstwirtschaftlichen Grundstücken. In ihrer Antwort zur Motion entgegnete
Bundesrätin Widmer-Schlumpf (bdp), das Bundesgerichtsurteil beziehe sich lediglich
auf Baulandreserven. Diese würden vollkommen der Einkommenssteuer unterliegen, da
sie nicht dem land- und forstwirtschaftlichen Kulturland zugeordnet würden, wie dem
Entscheid des Bundesgerichts zu entnehmen sei. Eine privilegierte Besteuerung von
Bauland würde zu einer zusätzlichen Ungleichbehandlung von Landwirten gegenüber
anderen Selbständigerwerbenden führen. Trotz der ablehnenden Haltung des
Bundesrates wurde die Motion in der Herbstsession mit 95 zu 86 Stimmen bei zehn
Enthaltungen aus dem bürgerlichen Lager vom Nationalrat angenommen und an den
Ständerat übergeben. Gegen das Anliegen hatten sich GLP, Grüne und SP mit einer
Mehrheit aus den Reihen der FDP gestemmt. 41

MOTION
DATUM: 16.09.2013
MARLÈNE GERBER

Mittels Motion verlangte Filippo Leutenegger (fdp, ZH) eine Lockerung der
Bestimmungen im Stockwerkeigentumsrecht, gemäss welcher Stockwerkeigentümer
einen Ersatzneubau nicht mehr länger einstimmig befürworten müssten. In der
nationalrätlichen Behandlung wies Bundesrätin Sommaruga darauf hin, dass das
Einstimmigkeitsprinzip in gewissen Fällen nicht angewendet werde, namentlich bei
notwendigen Massnahmen, resp. wenn das Gebäude "wegen des schlechten baulichen
Zustandes nicht mehr bestimmungsgemäss genutzt werden kann" (ZGB, Art. 712f ), oder
bei sogenannten nützlichen Massnahmen, mit welchen eine "Wertsteigerung oder
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder Gebrauchsfähigkeit der Sache" erreicht
werden (ZGB, Art. 647d, Abs. 1). Weiteren Bedarf für Anpassungen des Rechts sähe die
Regierung im Moment nicht und sie erachte es auch als angebracht, den Schutz der
Eigentümer aufrecht zu erhalten, damit sich diese nicht gegen ihren Willen an
weitreichenden Sanierungsprojekten finanziell beteiligen müssten. Im Nationalrat fand
die durch Alec von Graffenried (gps, BE) und Josias Gasser (glp, GR) gestützte
Begründung des Motionärs, dass zusätzliche Gesetzesanpassungen notwendig seien,
damit sinnvolle energetische Massnahmen durchgeführt werden können, jedoch mit 161
unterstützenden Stimmen bei 12 Enthaltungen aus den Reihen der SP, CVP und FDP
eine breite Mehrheit. Lediglich aus den eigenen Reihen stellten sich sieben Mitglieder
gegen das Anliegen ihres Fraktionskollegen. Ganz anders lagen die Dinge im Ständerat:
Die kleine Kammer folgte ihrer einstimmigen Kommission, die in einem Bericht
ebenfalls darlegte, dass die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen ihrer Ansicht
nach ausreichen würden, und beerdigte das Anliegen. 42

MOTION
DATUM: 22.09.2014
MARLÈNE GERBER
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Das knappe Abstimmungsergebnis seiner 2012 an Volk und Ständen gescheiterten
Volksinitiative "Sicheres Wohnen im Alter" nahm der Präsident des
Hauseigentümerverbands (HEV) und Nationalrat Hans Egloff (svp, ZH) als Anstoss zur
Einreichung einer Motion. Das Anliegen, das ein generelles, einmaliges Wahlrecht zur
Befreiung des Eigenmietwerts von der Einkommenssteuer forderte, nahm die im
Abstimmungskampf zur Volksinitiative eingebrachte Kritik auf, welche sich gegen die
Privilegierung von Eigentümern im Rentenalter gegenüber anderen Hausbesitzern
gerichtet hatte. Wer sein Wahlrecht wahrnehmen und auf die
Eigenmietwertbesteuerung verzichten würde, könnte im Gegenzug nicht länger Abzüge
für Versicherungsprämien und Verwaltungskosten geltend machen und private
Schuldzinsen könnten nur noch bis zur Höhe der steuerbaren Vermögenserträge
abgezogen werden. Wie auch gegenüber den meisten anderen im Nachgang zur
Volksabstimmung eingereichten Vorstössen mit der Forderung eines Systemwechsels
äusserte sich der Bundesrat in seiner Antwort ablehnend zum Anliegen. Die
vorgeschlagene Reform zur Wohneigentumsbesteuerung sei weder ausgewogen noch
konsistent noch finanziell verkraftbar. Inkonsistent, da Unterhaltskosten weiterhin in
Abzug gebracht werden könnten, obwohl der Eigenmietwert nicht länger zu versteuern
wäre. Ferner würde eine solche Regelung zur Ungleichbehandlung der Hauseigentümer
gegenüber der Mieterschaft führen, da für erstere ein "attraktives Instrument zur
Steueroptimierung" geschaffen würde. Und nicht zuletzt hätte eine so ausgestaltete
Reform eine zusätzliche finanzielle Belastung der öffentlichen Hand zur Folge; der
Bundesrat rechnete mit höheren Ausfällen als die beim Volksanliegen des HEV
geschätzten CHF 250 Mio. Anders entschied der Nationalrat: Mit äusserst knappen 93
zu 90 Stimmen bei drei Enthaltungen befürwortete er das Anliegen. Auf Annahme
plädierte eine geschlossene SVP-Fraktion, eine beinahe einstimmige FDP-Fraktion
sowie eine qualifizierte Minderheit aus Vertretern der CVP und BDP. Im Gegenzug
scheiterten drei weitere Motionen zum Thema alle im Nationalrat, namentlich die
Anliegen Bäumle (glp, ZH), Streiff-Feller (evp, BE) sowie eine Motion der Grünen
Fraktion, welche alle die generelle Aufhebung der Eigenmietwertbesteuerung bei
gleichzeitiger Abschaffung von Steuerabzügen auf selbstgenutztem Wohneigentum
forderten. Der Bundesrat hatte lediglich die Motion Streiff-Feller (evp, BE) zur Annahme
empfohlen, welche gewisse Steuerabzüge beibehalten wollte. 43

MOTION
DATUM: 25.09.2014
MARLÈNE GERBER

Nachdem sich die grosse Kammer im vorangegangenen Jahr bereits für das Anliegen
ausgesprochen hatte, befürwortete in der Wintersession 2014 auch der Ständerat mit
33 zu 4 Stimmen eine Motion Müller (cvp, LU) zur Gewinnbesteuerung von land- und
forstwirtschaftlichen Grundstücken. Somit soll auch der Erlös, welcher aus der
Veräusserung von Bauland aus landwirtschaftlichem Besitz entsteht, erneut der
Grundstückgewinn- und nicht mehr länger der Einkommenssteuer unterliegen. Die
Unterstellung unter die Einkommenssteuer, welche auf einen Bundesgerichtsentscheid
aus dem Jahr 2011 zurückging, hätte gemäss Markus Ritter, dem Präsidenten des
Schweizerischen Bauernverbandes, zur Folge gehabt, dass Bauernfamilien jährlich CHF
500 Mio. mehr an Steuern und Abgaben bezahlen müssten. Wie bereits 2013 im
Nationalrat, stellte sich die zuständige Bundesrätin Widmer-Schlumpf auch im
Ständerat erfolglos gegen eine so wiederhergestellte Ungleichbehandlung von
Landwirten und dem übrigen Gewerbe; eine Einschätzung, die der Schweizerische
Gewerbeverband teilte. Der Ständerat folgte bei seinem Entscheid seiner beinahe
einstimmigen Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR), welche nach
Kenntnisnahme eines Verwaltungsberichts den gesetzgeberischen Handlungsbedarf
nicht in Abrede stellte. 44

MOTION
DATUM: 08.12.2014
MARLÈNE GERBER

Gleich mit drei Motionen beabsichtigte der Präsident des Hauseigentümerverbands
(HEV) und Nationalrat Hans Egloff (svp, ZH) im Jahr 2015, Regelungen betreffend das
elektronische Grundstückinformationssystem (E-Gris) anzupassen, welches in Terravis,
das neu geschaffene, elektronische Auskunftsportal für Grundbuchdaten und Daten der
amtlichen Vermessung in der Schweiz, integriert ist. Zum einen störte sich Egloff wegen
Befürchtungen des Datenmissbrauchs am generellen Einsichtsrecht für Anwälte und
andere Berufsgruppen, die das System nur punktuell nutzen würden und die ihre
Anfragen deswegen wie bis anhin über die kantonalen Grundbuchämter durchführen
sollen (Mo. 15.3319). Eine zweite Motion zielt darauf ab, den Grundeigentümern ein
Einsichtsrecht in die Grundbuchdaten via Terravis zu verschaffen, damit diese
Abfragen überprüfen und allfällige Missbräuche feststellen könnten (Mo. 15.3323). Nicht
zuletzt sah der HEV-Präsident die Grundbuchdaten in staatlichen Händen am ehesten
in Sicherheit, weswegen er in einer dritten Motion (Mo. 15.3320) forderte, dass das

MOTION
DATUM: 21.09.2015
MARLÈNE GERBER
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elektronische Grundstückinformationssystem staatlich oder durch eine unabhängige
privatrechtliche Organisation betrieben werden soll und nicht wie aktuell von der Six
Group, die sich im Besitz verschiedener Schweizer Banken befindet. Der Nationalrat
beriet 2015 lediglich über das Einsichtsrecht für Grundeigentümer. Auf Anraten des
Bundesrates nahm die grosse Kammer das Anliegen als Erstrat mit 123 zu 52 Stimmen
an. 45

In der Frühjahrssession befürwortete der Ständerat als Zweitrat auf Anraten seiner
Kommission ebenfalls eine Motion Egloff (svp, ZH) mit der Forderung nach einem
Einsichtsrecht für Grundeigentümer in im elektronischen
Grundstückinformationssystem (E-Gris) getätigte Anfragen. Beinahe zeitgleich und
ebenfalls aus Datenschutzgründen beschloss der Nationalrat in der Sommersession
2016, eine Revision des Zivilgesetzbuches betreffend den elektronischen Zugriff auf das
Grundbuch auf Anraten seiner Kommission zurückzuweisen. 46

MOTION
DATUM: 29.02.2016
MARLÈNE GERBER

Im Rahmen der nationalrätlichen Beratungen zur Revision des Zivilgesetzbuches in
Bezug auf das Grundbuch erfuhren die beiden noch hängigen Anliegen von Hans Egloff
(svp, ZH) starke Unterstützung. Der Nationalrat beantragte die Rückweisung des
Geschäfts unter anderem mit dem Auftrag an den Bundesrat, eine strengere
Zugriffsbeschränkung zum elektronischen Grundstückinformationssystem
auszuarbeiten, wie dies Egloff in der einen Motion 15.3319 forderte. Im Sinne der
zweiten Motion 15.3320 erhält der Bundesrat im Falle der Rückweisung ebenfalls den
Auftrag, den Betrieb des informatisierten Grundbuchs in eine „öffentlich-rechtliche
Trägerschaft unter überwiegendem Einfluss des Bundes oder der Kantone" zu
überführen. 47

MOTION
DATUM: 14.06.2016
MARLÈNE GERBER

Neben drei weiteren, thematisch verwandten Anliegen – namentlich zwei
Standesinitiativen und einer Motion der WAK-NR – befasste sich die WAK-SR im Januar
2017 mit einer Motion der RL-Fraktion, welche die teilweise und zeitlich beschränkte
Befreiung von der Eigenmietwertbesteuerung im Falle energetischer Sanierungen
verlangt. Das im 2009 eingereichte Anliegen war vor den Beratungen zur
Energiestrategie im Sommer 2011 bereits vom Nationalrat angenommen worden. Der
Bundesrat hatte sich, mit Berufung auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts,
wonach der Eigenmietwert nicht tiefer als 60% einer vergleichbaren Marktmiete
ausfallen darf, da eine Gleichbehandlung zwischen Mieterschaft und Eigentümern bei
Unterschreitung dieses Grenzwertes nicht mehr länger gegeben wäre,
dagegengestemmt. Eine teilweise Befreiung von der Eigenmietwertbesteuerung würde
dazu führen, dass Letztere gegenüber der Mieterschaft übermässig begünstigt würden.
Aus anderen Gründen empfahl nun die ständerätliche Wirtschaftskommission die
Ablehnung des Anliegens: Die WAK-SR beschloss, einstimmig bei einer Enthaltung, die
Einreichung einer parlamentarischen Initiative mit der Forderung nach der generellen
Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung für den Erstwohnsitz (17.400). Aufgrund
dessen und in Anbetracht der im Rahmen der Energiestrategie 2050 bereits
beschlossenen steuerlichen Abzugsmöglichkeiten im Falle energetischer Sanierungen
empfahl die Kommission der Kantonskammer die Motion einstimmig zur Ablehnung. 48

MOTION
DATUM: 10.01.2017
MARLÈNE GERBER

Zeitgleich mit Beschluss seiner ablehnenden Haltung gegenüber zwei Standesinitiativen
mit ähnlichen Forderungen empfahl die WAK-SR ihrem zweitberatenden Rat im Januar
2017 einstimmig die Ablehnung einer Motion der WAK-NR aus dem Jahr 2009, welche
den Steuerabzug für energetische Sanierungen älterer Bauten über mehrere Jahre
erlauben wollte. Mit im Rahmen der Energiestrategie 2050 beschlossenen Änderungen
dürften durch energetische Sanierungen verursachte Kosten nun in zwei aufeinander
folgenden Jahren steuerlich abgezogen werden. Die Fraktionsmotion geht zurück auf
eine gleichlautende Motion Leutenegger (fdp, ZH) aus dem Jahr 2007, die in einen
Prüfungsauftrag umgewandelt worden war, womit sich die WAK-NR nicht zufrieden
gezeigt hatte. Im Sommer 2009 war der Nationalrat seiner Kommission gefolgt und
hatte als Erstrat die Annahme der Motion beschlossen. 49

MOTION
DATUM: 10.01.2017
MARLÈNE GERBER
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In der Frühjahrssession 2017 lehnte der Ständerat eine Motion Egloff (svp, ZH) mit der
Forderung nach einem einmaligen und allgemeinen Wahlrecht zur Befreiung des
Eigenmietwerts von der Einkommenssteuer ab. Die Motion, welche 2014 im Nationalrat
noch eine knappe Mehrheit gefunden hatte, stiess auch in der Kantonskammer auf
gewichtige Unterstützung: Eine rechtsbürgerliche Kommissionsminderheit setzte sich
für die Annahme des Anliegens ein. Seiner Kommissionsmehrheit folgend stemmte sich
eine Grossteil der kleinen Kammer hingegen mit 27 zu 16 Stimmen gegen die Motion. Die
Kommissionsmehrheit befürchtete zum einen, dass mit dem Vorhaben ein Instrument
der Steueroptimierung geschaffen würde und stellte sich zum anderen gegen die
Wahlmöglichkeit als solche. Diese sei im Steuerrecht nur "punktuell" vorgesehen. Die
Kommissionsminderheit sah dies anders und bezeichnete das Wahlrecht im
Steuerrecht – mit Verweis auf die Möglichkeit eines Pauschalabzugs anstelle Angabe der
effektiven Kosten sowie auf zahlreiche Wahlmöglichkeiten im Mehrwertsteuergesetz –
gar als "recht verbreitet". 
Grund für den deutlichen Entscheid im Ständerat mag auch eine parlamentarische
Initiative der WAK-SR mit der Forderung nach einem generellen Systemwechsel in der
Wohneigentumsbesteuerung sein, die im Februar 2017 im Zusammenhang mit der
Beratung der Motion Egloff lanciert worden war. 50

MOTION
DATUM: 28.02.2017
MARLÈNE GERBER

Im März 2017 zog Hans Egloff (svp, ZH) zwei Motionen mit der Forderung nach
strengeren Zugriffsbeschränkungen zum elektronischen
Grundstückinformationssystem (E-Gris) zurück (Mo. 15.3319; Mo. 15.3320). Im Rahmen
der Arbeiten zur Revision des Zivilgesetzbuches in Bezug auf das Grundbuch hatte sich
herausgestellt, dass eine Mehrheitsbeteiligung der Kantone oder des Bundes an E-Gris
– wie dies die Motion 15.3320 gefordert hätte – nicht gewünscht resp. aufgrund
kantonaler Hoheit ausgeschlossen wäre. Ferner hatte die ständerätliche Beratung der
Vorlage gezeigt, dass die kleine Kammer keine datenschutzrechtlichen Bedenken in
Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der privatrechtlichen Auskunfts- und
Dienstleistungsplattform Terravis äusserte, da die Führung des Grundbuchs nach wie
vor durch die Kantone erfolge. 51

MOTION
DATUM: 15.03.2017
MARLÈNE GERBER

Handwerker und Unternehmer, die auf einem Grundstück Arbeit geliefert haben, haben
am betroffenen Grundstück Anspruch auf das sogenannte Bauhandwerker-Pfandrecht,
resp. können das Pfandrecht im Grundbuch eintragen lassen. Damit können sich die
Leistungserbringer im Falle einer Nichtbezahlung ihrer Arbeit absichern. Der
Eigentümer des Grundstücks kann dies abwenden, indem er gemäss Art. 839 Abs. 3 ZGB
für die Forderung «hinreichende Sicherheit leistet». Gemäss Thierry Burkart (fdp, AG)
gestalte sich diese Form der Ersatzsicherheit für die Eigentümer, Generalunternehmen
und Investoren hingegen seit einem kürzlich gefällten Bundesgerichtsentscheid als
schwierig, da auch die zeitlich unbeschränkte Sicherstellung der Verzugszinsen
garantiert werden müsse. Aufgrund der theoretisch unbeschränkten Laufzeit der
Verzugszinsen sei die Höhe der Ersatzsicherheit nicht vorgängig bestimmbar. Aus
diesem Grund verlangte der freisinnige Nationalrat mit einer Motion die
Konkretisierung der hinreichenden Sicherheit im Bauhandwerker-Pfandrecht.
Nachdem der Bundesrat das Anliegen zur Annahme empfohlen hatte, folgte der
Nationalrat diesem Antrag in der Frühjahrssession 2018 diskussionslos. 52

MOTION
DATUM: 16.03.2018
MARLÈNE GERBER

Auf Anraten seiner einstimmigen RK-SR nahm auch der Ständerat als Zweitrat die
Motion Burkart (fdp, AG) betreffend die Konkretisierung der hinreichenden Sicherheit
im Bauhandwerker-Pfandrecht in der Herbstsession 2018 diskussionslos an. Somit
wurde das Anliegen an den Bundesrat überwiesen, der sich in seiner Antwort auch
bereits positiv zur Motion geäussert hatte. 53

MOTION
DATUM: 19.09.2018
MARLÈNE GERBER

In der Frühjahrssession 2019 sprach sich der Nationalrat mit 58 zu 130 Stimmen bei 2
Enthaltungen gegen eine Motion Gschwind (cvp, JU) aus, die eine Reduktion des
Eigenmietwertes um 50 Prozent beantragte, um zusätzliche steuerliche Anreize für die
Sanierung von Altbauten zu schaffen. Der Motionär begründete sein Anliegen mit der
durch Annahme des Raumplanungsgesetzes erschwerten Bauzonenerschliessung für
Einzelbauten. Folglich gelte es, das Wohnpotential nichtbewohnter Altbauten besser zu
nutzen. Dies bedinge aber oftmals umfassende Sanierungsmassnahmen, welche die
Kosten eines Neubaus bei weitem überstiegen, weswegen es zusätzlicher Steueranreize

MOTION
DATUM: 13.03.2019
MARLÈNE GERBER
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bedürfe. Bundesrat Maurer äusserte sich im Parlament ablehnend zum Vorstoss, wobei
er zum einen auf ein Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 1998 verwies, gemäss welchem
der kantonale Eigenmietwert nicht unter 60 Prozent des tatsächlichen Marktwertes zu
liegen kommen darf. Zum anderen befürchtete er, dass die verlangte Änderung auf der
Ebene der Kantone und Gemeinden zu hohen Steuerausfällen führen würde.
Unterstützung erfuhr das Anliegen durch die mit einer Ausnahme in der BDP-Fraktion
geschlossen auftretenden Fraktionen der BDP, CVP und GLP sowie durch eine SVP-
Minderheit. 54

In der Sommer- und Herbstsession nahmen Stände- und Nationalrat je eine Motion für
Anpassungen am Stockwerkeigentum an. 
Diskussionslos, stillschweigend und somit einstimmig nahm der Ständerat im Juni 2019
eine Motion Caroni (fdp, AR; Mo. 19.3140) an. Diese forderte, aufbauend auf dem
Bericht des Bundesrates vom März 2019 und einem früheren Postulat Caroni (fdp, AR;
Po. 14.3832), entsprechende gesetzliche Anpassungen am Stockwerkeigentum. Damit
sollten diverse Lücken geschlossen und Anwendungsprobleme gelöst werden.
Namentlich erwähnt wurde vom Motionär der mangelnde Rechtsschutz von
Stockwerkeigentümerinnen und Stockwerkeigentümern, die «ab Plan» erwerben, also
noch vor der Fertigstellung eines Gebäudes.
Im Nationalrat wurde die gleichentags eingereichte und ähnlich lautende Motion von
Beat Flach (glp, AG; Mo. 19.3347) zwar ebenfalls vom Bundesrat zur Annahme
empfohlen, aber wegen Bekämpfung durch Hans Egloff (svp, ZH) erst im September
2019 behandelt. Egloffs zwei Hauptargumente für Ablehnung der Motion waren
einerseits die grundsätzlich ausreichenden rechtlichen Regelungen zum
Stockwerkeigentum und andererseits die Behebung einzelner Probleme durch bereits
aufgegleiste Reformen im Werk- bzw. Kaufvertragsrecht. Da sich einzig die SVP –
geschlossen – und vier Liberale gegen die Motion stellten, wurde diese mit 108 zu 63
Stimmen bei einer Enthaltung klar überwiesen. 55

MOTION
DATUM: 04.06.2019
SEAN MÜLLER

Nach dem Ständerat nahm auch der Nationalrat die Motion Caroni (fdp, AR) bezüglich
gesetzlicher Anpassungen am Stockwerkeigentum diskussionslos an. Bereits die
vorberatende Kommission, die RK-NR, hatte mit 13 zu 9 Stimmen bei 1 Enthaltung
empfohlen, die Motion anzunehmen. Ein besonders zentraler Punkt sei für sie das
Erarbeiten einer neuen Regelung zum Stockwerkeigentum, das erworben wird, bevor
ein Gebäude überhaupt fertiggestellt ist. 56

MOTION
DATUM: 12.12.2019
SEAN MÜLLER

Umweltschutz

Gewässerschutz

Die 2011 in Kraft getretenen Änderungen des Gewässerschutzgesetzes provozierten
weiterhin Opposition. Die Revision war als indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative
„lebendiges Wasser“ geschaffen worden. Die sogenannte Renaturierungs-Initiative
wurde daraufhin von den Initianten zurückgezogen, da diese ihre Interessen
angemessen berücksichtigt sahen. Eine im Vorjahr lancierte Motion Leo Müller (cvp, LU)
verlangt nun Möglichkeiten zur Unterschreitung der minimalen Breite des
Gewässerraumes zum Schutze der landwirtschaftlichen Nutzfläche oder anderer
Interessen. Die neue Regelung, die einen absoluten Schutz der Gewässerräume fordere,
lasse keine haushälterische Nutzung der Ressource Boden zu und das Ausscheiden der
Gewässerräume bedeute eine Enteignung der Grundeigentümer, was der
Rechtssicherheit widerspreche. In seiner Antwort zum Vorstoss verteidigte der
Bundesrat die Festlegung des Gewässerraums als zentrales Element der
Kompromisslösung des damals erarbeiteten Gegenvorschlags zum Volksanliegen und
verwies auf die gesetzlichen Ausnahmeregelungen und den bestehenden Spielraum der
Kantone, insbesondere im Umgang mit Fruchtfolgeflächen im Gewässerraum. Obwohl
Bundesrätin Leuthard (cvp) in der Herbstsession des Nationalrats darüber hinaus
erläuterte, dass der Bund in Zusammenarbeit mit der Bau-, Planungs- und
Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) und der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (LDK)
Merkblätter zur Festlegung des Gewässerraumes im Siedlungsgebiet sowie in
landwirtschaftlichen Gebieten aktuell erarbeite, resp. bereits erarbeitet habe, nahm die
grosse Kammer unter Opposition der SP, der Grünen und der GLP die Motion mit 104 zu
82 Stimmen an. Ein vom Schweizerischen Fischereiverband in Auftrag gegebenes
Gutachten hielt eine voreilige Gesetzesanpassung indes für staatspolitisch bedenklich.

MOTION
DATUM: 26.09.2013
MARLÈNE GERBER
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Es gelte, eine erste Evaluation der Auswirkungen abzuwarten. 57

Zeitgleich mit seinem definitiven abschlägigen Entscheid betreffend die neun
Standesinitiativen zur Lockerung des Gewässerschutzgesetzes schickte der Ständerat
auch eine vom Nationalrat bereits angenommene Motion Leo Müller (cvp, LU) endgültig
bachab. Dies entgegen des Willens der UREK-SR, welche ihrem Rat mit Stichentscheid
des Kommissionspräsidenten Bischofberger (cvp, AI) im Herbst 2015 empfohlen hatte,
die Motion anzunehmen. Das Anliegen forderte die Erlaubnis, die minimale Breite des
Gewässerraumes unterschreiten zu können, sofern dies der besseren Berücksichtigung
der landwirtschaftlichen Nutzung oder anderer Interessen diene. Die knappe
Kommissionsmehrheit erwog, dass die bisher unternommenen Schritte zur
Konkretisierung der im Rahmen des Gegenvorschlags zur Renaturierungs-Initiative
erfolgten Bestimmungen – namentlich durch den unterdessen abgeschlossenen ersten
Teil der Verordnungsrevision sowie durch die Annahme einer Motion der UREK-SR und
einer abgeänderten Motion der UREK-NR – zwar in die richtige Richtung weisen
würden, jedoch noch mehr unternommen werden müsse, damit Agrar- und Bauland
nicht gefährdet werde. Im Gegenzug warnte eine starke Kommissionsminderheit, dass
der im Gegenvorschlag erarbeitete Kompromiss, der damals zum Rückzug der
Volksinitiative des Fischereiverbands geführt habe, bei Annahme der Motion gefährdet
werde. Deutlich klarer lagen die Fronten schlussendlich im Ständerat: Mit 11 zu 33
Stimmen folgte dieser der Kommissionsminderheit und beerdigte das Anliegen. 58

MOTION
DATUM: 03.12.2015
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sozialhilfe

Fachleute und Politiker wiesen immer wieder auf den engen Zusammenhang zwischen
Armut und Wohnungsnot hin. Diese Einsicht fand auch im Parlament ihren
Niederschlag, wo eine parlamentarische Initiative der Kommission des Ständerates und
drei Motionen (Mo. 90.259, Mo. 90.778 und Mo. 90.839) eingereicht wurden, die den
Bundesrat beauftragen, in diesem Bereich konkrete Massnahmen zur Verhinderung von
Härtefällen zu ergreifen. Die Motion Zimmerli (svp, BE; Mo, 90.679) im Ständerat wurde
später wieder zurückgezogen. 59

MOTION
DATUM: 11.03.1990
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

Als Reaktion auf eine Motion Humbel (cvp, AG) zu Kapitalauszahlungen aus der zweiten
Säule und in Bezugnahme auf die entsprechende Antwort des Bundesrates wurde eine
Motion Schwaller (cvp, FR) lanciert, welche eine Datenerhebung über die
Kapitalauszahlungen aus der zweiten Säule fordert. Konkret soll statistisches Material
über den Vorbezug von Altersguthaben aus der zweiten Säule zwecks Erwerbs von
Wohneigentum erhoben werden. Gerade im Hinblick auf die Reform der Altersvorsorge
sei eine Erweiterung der Datenerhebung unbedingt notwendig, so die Begründung. In
seiner Stellungnahme drückte der Bundesrat Zustimmung zur Notwenigkeit der
Erfassung aus und erklärte, ein entsprechendes Projekt des Bundesamtes für Statistik
sei bereits vor Jahren angelaufen, habe aber wegen der hohen Komplexität bisher noch
nicht ausgewertet werden können. Generell sei es äusserst schwierig, zwischen
Ereignissen, welche mehr als zehn Jahre auseinanderliegen (Kapitalvorbezug, späterer
Bezug von Ergänzungsleistungen), einen kausalen Zusammenhang nachzuweisen. Zudem
habe die Bankiervereinigung 2012 ihre Richtlinien bezüglich Mindestanforderungen bei
der Hypothekarvergabe verschärft, was dem Risiko des Verlusts der in Wohneigentum
investierten Vorsorgegelder entgegenwirke. Der Ständerat zeigte sich mit der
Argumentation der Motion einverstanden und nahm die Vorlage an. Kritisiert wurde
einzig, dass die anderen beiden Möglichkeiten zum Kapitalvorbezug, nämlich zwecks
Unternehmensgründung und definitiven Wegzugs ins Ausland, nicht berücksichtigt
werden sollen. 60

MOTION
DATUM: 17.09.2013
FLAVIA CARONI

1) AB NR, 2017, S. 329 f.
2) AB NR, 2015, S. 1852 ff.; AB SR, 2016, S. 1187 f.

01.01.90 - 01.01.20 13ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



3) AB NR, 2019, S. 933 ff.; BLZ, 6.6.19
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